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fcodj roleber als ©angeS gur ©eltung îommt, ba§ SBitb,
oon oben gefehen, wirb eben bann als graue Fläche er»
fd^etnen, unterbrochen burd) einige kuppeln unb ©firme,
3« weniger milben ©egenben werben bie ©adpeigungen
fdjon ftetler unb wenn wir unsere ©egenb inS Singe
fatten, jo geht man ben richtigen SBeg, wenn man an
möglich# fteile Formen bénît,

SBenn bie SMutter Statur baS weiße ©uch, ich möchte
faft fagen, baS „Feigenblatt", wieber herunterreißt unb
wenn adeS wieber offen oor un§ liegt, wa§ begegnen
unS ba nicht alteë für Formen unb Flächen, unb baS
$3ilb wirb noch oerfchltmmert burch bie oerfchtebenen
^Materialien, bte für bie ©ecîungen benäht werben.
Sielfarbig, aber bod) nicht maïerifdE) ©ewiß, man ift
in einiger Serlegenheit, foil man als Saie bie Form
über gar noch haS SMaterial beS ©adjeS wählen, bet
eine glaubt mit Schiefer ober ©ternit baS richtige ge»

troffen gu hüben; ber anbere, ber für bie St un ft em=

pfinblichere, mid, altem ^erîommen gemäß, Riegel oer»
wenben; auch Sied) îann in Frage fommen; Äupfer ift
leiber gu îoftfpielig, fonft wäre baS nicht nur baS Sefte,
fonbern auch ba§ ©cfjönrte. Für unfere Serhältniffe
würbe ich bem ßiegel bas SBort reben als boben»

ftänbigeS SRatérial. SM an mag einwerfen, baß Siegel»
bächer einer häußgen ^Reparatur unterworfen feien ; bod)
ift babei gu bebenîen, baß ber heutige Siegel wohl mit
allen anberen ^Materialien îonîurrieren îann. Slucß ba
ïommt eS übrigens wieber auf bie ©egenb felbfi an; fo
würbe idj im IRhetnlanb nur Schiefer oerwenben, ber
jene Sanbfdjaft feine fpeimat nennt; eS wäre unflug,
wollte man bort frembeS ^Material betbeifdjaffen. ©ort
am oielbefungenen Sth ein, gibt e§ ©örfer unb ©örfdjen,
bte auch ohne bte adeS gubecfenbe ©d)neefcï)icht fo ein»

heitlicî) auSfehen, wie in ben letzten Sagen unfer ©orf»
bilb au§ ber Sogelfdpu, fotdße Silber tun bem Sluge

• wohl, wie liebltche SMufiî ben Ohren gu ßhmeicheln im»
ftanbe ift. ©in ähnliches StlÖ erb lieft man oon ber
Höhe beS SMünfterS in ©traßburg ; all bie tpäufer ber
ÉUftabt, welche biefer prächtige ®om um fidj oer»
fammelt hat, finb gleichmäßig mit Hoblgtegeln eingebest
unb auch ben Störchen muß ÖieS beffer gefallen, benn
oft umf'chwebt ein folcßer Äinberfreunb ben SMünßerbau.

JEBie feßon erwähnt, gewöhnt fid) ba§ Huge in Italien
an bte flachen ©ädjer, unb Sonfiantinopel ifi beîannt
burch Me otelen kuppeln; man îann feßauen, wohin
man raid, man wirb ftnben, baß uberall bie ©achformen
ber ©egenb unb beren befonberen SBitterungSoerhält»
niffen angepaßt ftnb. ©ie. ©achformen geben ber Ort»
feßaft ben ©haraîter, wie bieS bei ber menfehliehen
ißopfbebedung ja auch ber Fad ift.

3a, aber warum beun bie aflgu hohen ©ädjer, ftnb
btefe nicht unnüß unb nur bagu angetan, ben Sau noch
mehr p oerteuern? Solches unb ähnliches wirb man
mit einwenben. ©er gewonnene ©achraum îann immer
ausgenützt werben; hierin werben bie Hausfrauen mit
mir einig gehen. @S barf nicht oergeffen werben, baß
baS ©ach ein Slrd)iteïturteit unb oft mehr berechtigt ift,
als unnütze ©eftmfe unb Ornamente;: wir wollen alfo
beffer bie Faffabe einfach gehalten unb baS fo erübrigte
©elö an etne fcl)öne ©achform wenben, unb wenn man
nicht gerabe bis pm Fir# atteS auSnüßen îann, fo oer»
gegenwärtige man fteß, baß oieleS an ber Faffabe auch
nic|t ghtStragenb angelegt werben îann; auch toe Sîuufi
wid ein ïleineê Sllmofen, auch fie barf etwas Soften,
ift fie bodj ber SMaßftab ber Äultur beS SolfeS. ©ie
Setfuclpng bei hohen ©ädßern ifi aderbtngS groß, bis
in ben leßten SBtnïel hinauf adeS aüSnüßen p woden;
eS ift bieS natürlich) auch fehr begreiflich, aber eS fodte
hierin boch nidjt adp weit gegangen werben, ©iebel
unb ©achfenfier finb ja unoerweiblich, burch btefe »ielen

©inbauten aber wirb baS ©ach unruhig, bem aderbtngS
baburcl) abphelfen ift, baß an ben Stehlen bie Siegel
möglich# nah pfammengefchnitten werben.

©er SB in ter mit feiner Scljneebecle hat unS alfo ben
SBeg gegeiqt, wie ein fdjöneS ©örfbilb entßehen îann,
unb mer bie Seßrfäße ber Statur befolgt, ber geht ge=

wiß ben rechten SBeg. ©aS ©ach i# eine Hauptfache
unb eS beruht auf einem 3t*iunt, wenn man fagt, baß
biefeS fa nicht gefehen werbe. Stur bie ©äcfjer oodeuben
baS ©efamtbtlb eiueS ©täbtdjenS unb bringen baS

©anje in einen gewiffen Sufawmeuhaug.

^ralitifdcr fürs für iBiirerleJrtitige cm kr
©emerkMiiite 3iiricf).

©ie F^°9® ber H^anjiehung unb SerufSbilbung ein»

heimifdßer Slrbeitsfräfte für baS Saugewerbe hat in Sürich
bie tntereffierten Greife otele 3abre hinburch befd^äftigt.
3n einem Sortraae im ©ewerbef^uloeretn Sûridj hat
©ewerbefeîretâr SBerner Krebs feßon 1893 eingehenb bie

Stotwenbigîeit begrünbet, im Saugewerbe etnheimifche
Slrbeitêîrâfte heranpphen unb ihnen eine richtige Se»

rufëbilbung p fidßern. Obwohl er felbft bie SerufS=
lehre beim SReifier in Serbinbung mit ergänjenbem ge=

werblichen Unterricht oorfchlug, mürbe bie ©rrei^ung beS

SieleS pnächft auf einem anbern SBege angeftrebt. @S

füllten befonbere Fa^fc|ulen für SMaurer» unb. Stein»
ßauerlehrlinge errichtet roerben, in benen bie Sehrlinge
innerhalb zweieinhalb 3ahren p SerufSarbeitern auS»

gebübet worben wären. 3" bte Fachfdplen fodten je
Zehn bis fünfzehn Sehrlinge aufgenommen roerben. ©aS
Programm fat) bret SBinterïurfe für theoretifdßen Unter»
rieht unb gwei praîtifche ßutfe oor, bie je oom 1. SMärg
bis ©nbe Dftober gebguert hätten, ©te 3bee fanb bei
ben fiäbtifchen Sdplbehörben Slnïlang; ihre Serwitï»
licßung fanb fie aber glüdlichermeife mdßt. ©S ifi ficher,
baß auf biefem SBege baS S^l niemals erreicht, worben
wäre; bte'Faehfclplen halten unoerhältniSmäßig hohe
Soften cerurfacht, unb eS ift mehr als fraglich, ob ftch

überhaupt Sehrlinge angemeibet hätten.
SUS im ©ejember 1906 bte 3bee einer SRaurerfach»

fchule neuetbmgS auftauchte, bejtettte ber ©ewetbefchul»
oexein Sürich eine ßommiffion oon Fachmännern pm
©tubium ber F^age. Obwohl auch bier bte 3bee ber
Fachfcßule nnterfiüßt würbe, brangen bie Slnregungen
oon SBerner Krebs oom 3«hïe 1893 burch- ®ie Som»
miffion fiimmte fdhließlich ben Sorfchlägen beS SertreterS
ber Saumetfier p. ©aS IRefultat ber Seratnngen ber
Kommiffion würbe in folgenben ^3oftulaten nieberge»
legt: I. ©ie Heranbtlbung ber Sehrtinge erfolgt: a) burch
bte Slbfoloiernng einer Sehrjeit beim SReifier, währenb
welker ber Sehrling in geregelter ^Reihenfolge in ade

Sweige unb Setätigungen feines SerufeS eingeführt wirb,
©er SReifier übergibt ben Sehrling ber Obhut tüchtiger
poliere unb Sirbetter, fo weit er ihn nicht felbft über»

wachen unb herattbtlben îann. b) ©urdj bie ©eilnahme
an Fadjîurfen, bie oon ber ©ewerbefdple in Serbinbung
mit ben beteiligten Fachleuten p organifteren unb gu
leiten finb. IL SllS ©rnnblage ber Sehrgett biertt ein
oon ber Kommiffion bureßberatener Sehroertrag, wonadh
bie ©auer ber Sebrgeit auf brei 3ah^e feftgefeßt wirb,
©er Sehrling erhält im etfien 3a|)te ber Sehrgett einen
©aglohn oon 2 Fr., im gweiten oon 3 Fr- unb im britten
3aßre oon 4 Franïen, ©er Sohn wirb audh für bte

Seit unb ©auer ber Fadjîurfe an ber ©ewerbef^ule auS»

begahlt. III. ©er Fachunterricht an ber ©ewerbefchute
wirb währenb beS Faßres an je einem halben ©age ber
SBoche unb im SBinter in befonbern Surfen erteilt, für
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doch wieder als Ganzes zur Geltung kommt, das Bild,
von oben gesehen, wird eben dann als graue Fläche er-
scheinen, unterbrochen durch einige Kuppeln und Türme.
In weniger milden Gegenden werden die Dachneigungen
schon steiler und wenn wir unsere Gegend ins Auge
fassen, so geht man den richtigen Weg, wenn man an
möglichst steile Formen denkt.

Wenn die Mutter Natur das weiße Tuch, ich möchte
fast sagen, das „Feigenblatt", wieder herunterreißt und
wenn alles wieder offen vor uns liegt, was begegnen
uns da nicht alles für Formen und Flächen, und das
Bild wird noch verschlimmert durch die verschiedenen
Materialien, die für die Deckungen benützt werden.
Vielfarbig, aber doch nicht malerisch! Gewiß, man ist
in einiger Verlegenheit, soll man als Laie die Form
oder gar noch das Material des Daches wählen, der
eine glaubt mit Schiefer oder Eternit das richtige ge-
troffen zu haben; der andere, der für die Kunst em-
pfindlichere, will, altem Herkommen gemäß, Ziegel ver-
wenden; auch Blech kann in Frage kommen; Kupfer ist
leider zu kostspielig, sonst wäre das nicht nur das Beste,
fondern auch das Schönste. Für unsere Verhältnisse
würde ich dem Ziegel das Wort reden als boden-
ständiges Material. Man mag einwerfen, daß Ziegel-
dächer einer häufigen Reparatur unterworfen seien; doch
ist dabei zu bedenken, daß der heutige Ziegel wohl mit
allen anderen Materialien konkurrieren kann. Auch da
kommt es übrigens wieder auf die Gegend selbst an; so

würde ich im Rheinland nur Schiefer verwenden, der
jene Landschaft seine Heimat nennt; es wäre unklug,
wollte man dort fremdes Material herbeischaffen. Dort
am vielbesungenen Rhein, gibt es Dörfer und Dörfchen,
die auch ohne die alles zudeckende Schneeschicht so ein-
heitlich aussehen, wie in den letzten Tagen unser Dorf-
bild aus der Vogelschau, solche Bilder tun dem Auge
wohl, wie liebliche Musik den Ohren zu schmeicheln im-
stände ist. Ein ähnliches Bild erblickt man von der
Höhe des Münsters in Straßburg; all die Häuser der
Altstadt, welche dieser prächtige Dom um sich ver-
sammelt hat, sind gleichmäßig mit Hohlziegeln eingedeckt
und auch den Störchen muß dies besser gefallen, denn
oft- umschwebt ein solcher Kindersreund den Münfterbau.
Wie schon erwähnt, gewöhnt sich das Auge in Italien
an die flachen Dächer, und Konstantinopel ist bekannt
durch die vielen Kuppeln; man kann schauen, wohin
man will, man wird finden, daß überall die Dachformen
der Gegend und deren besonderen Witterungsverhält-
nissen angepaßt sind. Die. Dachformen geben der Ort-
schaft den Charakter, wie dies bei der menschlichen
-Kopfbedeckung ja auch der Fall ist.

Ja, aber warum denn die allzu hohen Dächer, sind
diese nicht unnütz und nur dazu angetan, den Bau noch
mehr zu verteuern? Solches und ähnliches wird man
mir einwenden. Der gewonnene Dachraum kann immer
ausgenützt werden; hierin werden die Hausfrauen mit
mir einig gehen. Es darf nicht vergessen werden, daß
das Dach ein Architekturteil und oft mehr berechtigt ist,
als unnütze Gesimse und Ornamentes wir wollen also
besser die Fassade einfach gestalten und das so erübrigte
Geld an eine schöne Dachform wenden, und wenn man
nicht gerade bis zum First alles ausnützen kann, so ver-
gegenwärtige man sich, daß vieles an der Fassade auch

nicht zinstragend angelegt werden kann; auch die Kunst
will ein kleines Almosen, auch sie darf etwas kosten,
ist sie doch der Maßstab der Kultur des Volkes. Die
Versuchung bei hohen Dächern ist allerdings groß, bis
in den letzten Winkel hinauf alles ausnützen zu wollen;
es ist dies natürlich auch sehr begreiflich, aber es sollte
hierin doch nicht allzu weit gegangen werden. Giebel
und Dachfenster sind ja unvermeidlich, durch diese vielen

Einbauten aber wird das Dach unruhig, dem allerdings
dadurch abzuhelfen ist, daß an den Kehlen die Ziegel
möglichst nah zusammengeschnitten werden.

Der Winter mit seiner Schneedecke hat uns also den

Weg gezeigt, wie ein schönes Dorfbild entstehen kann,
und wer die Lehrsätze der Natur befolgt, der geht ge-
wiß den rechten Weg. Das Dach ist eine Hauptsache
und es beruht auf einem Irrtum, wenn man sagt, daß
dieses ja nicht gesehen werde. Nur die Dächer vollenden
das Gesamtbild eines Städtchens und bringen das
Ganze in einen gewissen Zusammenhang.

PMischer Km sir RmerlehrliW m der

Gewerbeschule ZiW.
Die Frage der Heranziehung und Berufsbildung ein-

heimischer Arbeitskräfte für das Baugewerbe hat in Zürich
die interessierten Kreise viele Jahre hindurch beschäftigt.

In einem Vortrage im Gewerbeschulverein Zürich hat
Gewerbesekretär Werner Krebs schon 1893 eingehend die

Notwendigkeit begründet, im Baugewerbe einheimische
Arbeitskräfte heranzuziehen und ihnen eine richtige Be-
rufsbildung zu sichern. Obwohl er selbst die Berufs-
lehre beim Meister in Verbindung mit ergänzendem ge-
merklichen Unterricht vorschlug, wurde die Erreichung des

Zieles zunächst auf einem andern Wege angestrebt. Es
sollten besondere Fachschulen für Maurer- und Stein-
Hauerlehrlinge errichtet werden, in denen die Lehrlinge
innerhalb zweieinhalb Jahren zu Berufsarbeitern aus-
gebildet worden wären. In die Fachschulen sollten je
zehn bis fünfzehn Lehrlinge aufgenommen werden. Das
Programm sah drei Winterkurse für theoretischen Unter-
richt und zwei praktische Kurse vor, die je vom 1. März
bis Ende Oktober gedauert hätten. Die Idee fand bei
den städtischen Schulbehörden Anklang; ihre Verwirk-
lichung fand sie aber glücklicherweise nicht. Es ist sicher,
daß auf diesem Wege das Ziel niemals erreicht worden
wäre; die Fackschulen hätten unverhältnismäßig hohe
Kosten verursacht, und es ist mehr als fraglich, ob sich

überhaupt Lehrlinge angemeldet hätten.
Als im Dezember 1906 die Idee einer Maurerfach-

schule neuerdings auftauchte, bestellte der Gewerbeschul-
verein Zürich eine Kommission von Fachmännern zum
Studium der Frage. Obwohl auch hier die Idee der
Fachschule unterstützt wurde, drangen die Anregungen
von Werner Krebs vom Jahre 1893 durch. Die Kom-
mission stimmte schließlich den Vorschlägen des Vertreters
der Baumeister zu. Das Resultat der Beratungen der
Kommission wurde in folgenden Postulaten niederge-
legt: I. Die Heranbildung der Lehrlinge erfolgt: a) durch
die Absolvierung einer Lehrzeit beim Meister, während
welcher der Lehrling in geregelter Reihenfolge in alle
Zweige und Betätigungen seines Berufes eingeführt wird.
Der Meister übergibt den Lehrling der Obhut tüchtiger
Poliere und Arbeiter, soweit er ihn nicht selbst über-
wachen und heranbilden kann, d) Durch die Teilnahme
an Fachkursen, die von der Gewerbeschule in Verbindung
mit den beteiligten Fachleuteu zu organisieren und zu
leiten sind. II. Als Grundlage der Lehrzeit dient ein
von der Kommission durchberatener Lehrvertrag, wonach
die Dauer der Lehrzeit auf drei Jahre festgesetzt wird.
Der Lehrling erhält im ersten Jahre der Lehrzeit einen
Taglohn von 2 Fr-, im zweiten von 3 Fr. und im dritten
Jahre von 4 Franken, Der Lohn wird auch für die

Zeit und Dauer der Fachkurse an der Gewerbeschule aus-
bezahlt. 111. Der Fachunterricht an der Gewerbeschule
wird während des Jahres an je einem halben Tage der
Woche und im Winter in besondern Kursen erteilt, für
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meiere eine Sauet non anbettfjalb SJlonaten oor^efeijen
ift. IV. Sie Behörben ftnb p etfudfjen, bte |)eran=
bilbung eittheimifther SJlaurer babureb p förbern, bafj
fie bte Unternehmet oerpflicE)ten, an öffentlichen Sauten
SJlaurerlehrlinge p befchäftigen.

3m Frühling 1907 oerpflichteten fiel) bann bte jür»
djetifchen Baumeifier, bte Çeranbilbung einhetmifcher
SJlaurer an bie £>anb p nehmen unb bie ©eroerbefchule
Söridh fieberte bie ©rridjtung ergänjenber gachfurfe p.
Sie Baumeifier anerîannten ben non ber Kommiffion
burchberatenen Sehroertrag al§ ©runblage ber Sehre für
SJlaurerlehrtinge. Bhxe Bemühungen, Sehrltnge p ge=

rotntfen, hatten guten ©rfolg. Sie Überzeugung, bafi ber
SJlaurerberuf neben feinen Schattenfeiten auch Borjfige
aufroeife, brang langfam burch- Sie geroaltige Steige»
rung ber Söhne in ben fahren 1906 unb 1907 oerhiefj
bei grünblicf)et Berufglehre einen augfömmlidjen Berbienft.
Sie Buficherung non Saglöhnen non 2 big 4 Brauten
mährenb ber Sehrjeit oeranlafste ntele, fi<h bem SJlaurer»
berufe pproenben, bie oorher, um möglichft rafch Set»
bienft tn bie fyamilie p bringen, als £aufburfd)e u. bgl.
fich nerbtngt hätten unb in ber ffolge ^anblanger ge=
roorben mären. So finb mir benn heute in Zürich
baran, bie Çeranbilbungeinheimifcher SJlaurer
ju oerroirflichen. Sieben unbrauchbaren ©lementen,
bie SJleifter unb Schule otel oergebliche SJlühe oerurfachten,
finb im Saufe ber testen fedjg Qahxe eine grofje Bahl
fleißiger unb iudjiiger junger Seule p roertooHen Berufg-
Arbeitern hexangepgen roorben, bte gteube an ihrem
fchönen Berufe haben.

Sie ©runbfähe, bie 1907 für bie Berufg»
lehre ber SJlaurer aufgeteilt rourben, hüben
fidj burchauS beroährt. Ser ©Iniritt tn bie Sehre
erfolgt in ber Siegel im grühling. 3m erften Sommer
unb $erbft feiner Sehrjeit foil ber Sehrling burch SJlit»
arbeit bie .fhlfgarbeiten auf bem Sau,- bie fierfieUung
ber SJlörtel ufro. tennen lernen, eine ungefähre Kenntnig
ber Baumaterialien, ber ©erüfimaterialten unb SBerf»

jeuge erhalten, fich bie einfachen £mnbgriffe feines Berufet
aneignen unb ein richtiges Bilb feiner fünftigen Sätig»
feit geroinnen. @g ift burdjaug notroenbig, bat b«x

Sehrling auch bte joanblangerarbeiten fenner. lernt ; boef)

mut ber Sehrjroeä immer im Auge behalten roerben.
: 3n biefer SBeife unb burch l'en theoretifchen Unterricht
an ber ©eroerbefchule oorbereitet, roirb bann ber Sehr»
ling im erften SBinterfurfe feiner Sehrjetf in feine
befonbere Berufsarbeit eingeführt. @c erlernt bag @r=

fteHen einfacher Bacffteinmauern unb burch Augführung
bie Bacffteinoerbänbe, baS Zurichten oon Brudjfteinen
unb bag ©rftcllen oon Bru^fteinmauerroerf, oon Beton»
unb Setueutarbeiten. @r erhält Kenntnis befonberer
Arbeilgoorteile unb roirb p faubern unb forgfältigen
Arbeiten angehalten, ohne Slücfficht auf bte quantitatioe
Arbeitsteilung. SJlit bem SBteberbeginn ber Arbeiten
fann ber Sehrling nun auf bem Bau bte im Kurfe ge=

roonnenen Kenntniffe anroenben. @r fann, neben tüchtige
Arbeiter geftetlt, einfache Arbeiten augführen, roirb aller»
bingS ©ebulb unb Bett beS ihn anlernenben Arbeiterg
noch fehr beanfpruchen. Anfang Januar tritt ber Sehr»
ling in ben jroeiten Sßinterfur§ ein unb roirb hier
nun auf höherer Stufe in bie Arbeiten feines Berufes
eingeführt. Slachbem er fich roteberum für IOV2 SJlonate
auf bem Bau al§ Sernmaurer betätigt hat, tritt er in
ben britten, legten 2Binterfur§ feiner Schreit.
Surch AnfdhauungSunterricht unb praftifcjjeg Arbeiten
roirb ber Sehrling nun mit ben fchtoierigen Broeigen bes
SJlaurerberufes befannt gemacht. @r lernt ben @e»

roölbebau fennen, ben Aufbau oon Kaminen, Keffelein»
mauerungen ufro. ; er erhält Unterricht über Baumaschinen
unb ©erüfte unb Anroeifung pm Abftecfen unb Anfet)en.

gür ben theoretifchen Unterricht an ben SBochenhalbtagen
ift e§ ber ©eroerbefchule gelungen, tüchtige Baufachmänner

p geroinnen. Ser Sehrling erhält Unterricht in Seutfdj,
Beichnen, Slechnen, ©eometrie unb in Baumaterialienlehre.
Ser Unterricht roirb fo gelehrt unb beljanbelt, bajj er

enge oetbunben bleibt, mit bem, roag ber Sehrling fich
in ber praftifchen Arbeit aneignet. Am Schtuffe beg
britten SBtnterfurfeg legt ber Sehrling bie fantonale Sehr»

linggprüfung ab unb tritt bann mit ber neuen Baupetiobe
alg gelernter SJlaurer tn Arbeit. SBährenb ber Sehrjeit
ftnb ihm 10 % feineg Sohneg prüefbehatten unb auf
ein Sparheft angelegt roorben. Siefe erfparte Summe
ift bem jungen Berufgarbeiter ein nüt)licheg Angeblnbe
für bte nun begtnnenbe freie Arbeit; eg ermöglicht ih»'
oielfach, ftd) in ber grembe in feinem Berufe inciter aug»

pbilben.
Sie ©rlangung geeigneter Bäume für bte Abhaltung

ber SBlnterfurfe roar mit großen Sdjroterigfeiten oer»

fnüpft. Ser erfte Kurg fanb im Banuar 1908 in ben

Untergefchqfjräumen beg im Stohbau oollenbeten Amtier»
fchulhaufeg an ber Bertaftraffe ftatt. gär ben jroetten
Kurg im Banuar unb gebruar 1909 fteHte bie Kreig»
bireftion 111 ber Schroeijerifchen Bunbegbahhen in oer»
banfengjnerter SSBetfe bie Untergefä/ofräume beg Sranftt»
poftgebäubeg an ber Botlftrahe pr Berfügung. Bm
3anuar=5ebruar 1910 rourbe bie Abhaltung beg Kurfeg
ermöglicht burch bie überlaffung ber im Siohbau ooH»

enbeten Surnhalle ber Schulhauganlage an ber Simmat»
ftrafe. ffüt bie feitherigen Kurfe rourben fehr geeignete
Stäume in ber alten ©asfabrit an ber Simmatfira|e pr
Berfügung geftetlt. Auch ber biegjährige SBlnterfurg,
ber am 12. Banuar begonnen hat, finbet hi«t ftatt. ©in
eifrigeg Seben erfüüt h«"^ bie für ben Kurg hexgerich»
teten BereitfchaftgftaHungen im ehemaligen Betortenhaug
ber alten ©agfabril. B« bret Klaffen roirb unter An»
leitung tüchtiger poliere unb SJlaurer oon einer lebhaften
unb fleißigen Schar oon SJlaurerlehrlingen gefpi^t unb
gemauert. SBahre Kunftroerfe ber SJlaurerei entftehen
unter ihren rührigen fpänben ; fie geigen, ba§ im Kurfe
oiel gelernt unb Süchtigeg geleiftet roirb. Ser Befucf)
beg Kurfeg lohnt fich roohl; ®ix möchten ingbefonbere
bie Baufadfjteute ermuntern, fich bie Arbeiten ber jungen
Seute anpfehen.

Sie f)eranjiehung einheimif^er Arbeitsträfte im
SJlaurerberufe oerlangt oon Behörben unb Unternehmern
auch tn ber heute oerroirllichfen $orm grofje Dpfer.
Slamentlidh oerurfadjen bie praftifchen SEBlnterfurfe gro|e
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welche eine Dauer von anderthalb Monaten vorgesehen
ist. IV. Die Behörden sind zu ersuchen, die Heran-
bildung einheimischer Maurer dadurch zu fördern, daß
sie die Unternehmer verpflichten, an öffentlichen Bauten
Maurerlehrlinge zu beschäftigen.

Im Frühling 1907 verpflichteten sich dann die zür-
cherischen Baumeister, die Heranbildung einheimischer
Maurer an die Hand zu nehmen und die Gewerbeschule
Zürich sicherte die Errichtung ergänzender Fachkurse zu.
Die Baumeister anerkannten den von der Kommission
durchberatenen Lehrvertrag als Grundlage der Lehre für
Maurerlehrlinge. Ihre Bemühungen, Lehrlinge zu ge-
winnen, hatten guten Erfolg. Die Überzeugung, daß der
Maurerberuf neben seinen Schattenseiten auch Vorzüge
aufweise, drang langsam durch. Die gewaltige Steige-
rung der Löhne in den Jahren 1906 und 1907 verhieß
bei gründlicher Berufslehre einen auskömmlichen Verdienst.
Die Zusicherung von Taglöhnen von 2 bis 4 Franken
während der Lehrzeit veranlaßte viele, sich dem Maurer-
berufe zuzuwenden, die vorher, um möglichst rasch Ver-
dienst in die Familie zu bringen, als Laufbursche u. dgl.
sich verdingt hätten und in der Folge Handlanger ge-
worden wären. So sind wir denn heute in Zürich
daran, die Heranbildung einheimischer Maurer
zu verwirklichen. Neben unbrauchbaren Elementen,
die Meister und Schule viel vergebliche Mühe verursachten,
sind im Laufe der letzten sechs Jahre eine große Zahl
fleißiger und tüchtiger junger Leute zu wertvollen Berufs-
arbeitern herangezogen worden, die Freude an ihrem
schönen Berufe haben.

Die Grundsätze, die 1907 für die Berufs-
lehre der Maurer aufgestellt wurden, haben
sich durchaus bewährt. Der Eintritt in die Lehre
erfolgt in der Regel im Frühling. Im ersten Sommer
und Herbst seiner Lehrzeit soll der Lehrling durch Mit-
arbeit die Hilfsarbeiten auf dem Bau, die Herstellung
der Mörtel usw. kennen lernen, eine ungefähre Kenntnis
der Baumaterialien, der Gerüstmaterialien und Werk-
zeuge erhalten, sich die einfachen Handgriffe seines Berufes
aneignen und ein richtiges Bild seiner künftigen Tätig-
keit gewinnen. Es ist durchaus notwendig, daß der
Lehrling auch die Handlangerarbeiten kennen lernt; doch
muß der Lehrzweck immer im Auge behalten werden.

In dieser Weise und durch den theoretischen Unterricht
an der Gewerbeschule vorbereitet, wird dann der Lehr-
ling im ersten Winterkurse seiner Lehrzeit in seine
besondere Berufsarbeit eingeführt. Er erlernt das Er-
stellen einfacher Backsteinmauern und durch Ausführung
die Backsteinverbände, das Zurichten von Bruchsteinen
und das Erstellen von Bruchsteinmauerwerk, von Beton-
und Zementarbeiten. Er erhält Kenntnis besonderer
Arbeitsvorteile und wird zu saubern und sorgfältigen
Arbeiten angehalten, ohne Rücksicht auf die quantitative
Arbeitsleistung. Mit dem Wiederbeginn der Arbeiten
kann der Lehrling nun auf dem Bau die im Kurse ge-
wonnenen Kenntnisse anwenden. Er kann, neben tüchtige
Arbeiter gestellt, einfache Arbeiten ausführen, wird aller-
dings Geduld und Zeit des ihn anlernenden Arbeiters
noch sehr beanspruchen. Anfang Januar tritt der Lehr-
ling in den zweiten Winterkurs ein und wird hier
nun auf höherer Stufe in die Arbeiten seines Berufes
eingeführt. Nachdem er sich wiederum für ItU/s Monate
auf dem Bau als Lernmaurer betätigt hat, tritt er in
den dritten, letzten Winterkurs seiner Lehrzeit.
Durch Anschauungsunterricht und praktisches Arbeiten
wird der Lehrling nun mit den schwierigen Zweigen des
Maurerberufes bekannt gemacht. Er lernt den Ge-
wölbebau kennen, den Aufbau von Kaminen, Kesselein-
Mauerungen usw. ; er erhält Unterricht über Baumaschinen
und Gerüste und Anweisung zum Abstecken und Ansetzen.

Für den theoretischen Unterricht an den Wochenhalbtagen
ist es der Gewerbeschule gelungen, tüchtige Baufachmänner
zu gewinnen. Der Lehrling erhält Unterricht in Deutsch,
Zeichnen, Rechnen, Geometrie und in Baumaterialienlehre.
Der Unterricht wird so gelehrt und behandelt, daß er

enge verbunden bleibt, mit dem, was der Lehrling sich

in der praktischen Arbeit aneignet. Am Schlüsse des
dritten Wtnterkurses legt der Lehrling die kantonale Lehr-
lingsprüfung ab und tritt dann mit der neuen Bauperiode
als gelernter Maurer in Arbeit. Während der Lehrzeit
sind ihm 10 °/o seines Lohnes zurückbehalten und auf
ein Sparhest angelegt worden. Diese ersparte Summe
ist dem jungen Berufsarbeiter ein nützliches Angebinde
für die nun beginnende freie Arbeit; es ermöglicht ihm
vielfach, sich in der Fremde in seinem Berufe weiter aus-
zubilden.

Die Erlangung geeigneter Räume für die Abhaltung
der Winterkurse war mit großen Schwierigkeiten ver-
knüpft. Der erste Kurs fand im Januar 1908 in den

Untergeschoßräumen des im Rohbau vollendeten Amtler-
schulhauses an der Bertastraße statt. Für den zweiten
Kurs im Januar und Februar 1909 stellte die Kreis-
direktion ill der Schweizerischen Bundesbahnen in ver-
dankenswerter Weise die Untergeschoßräume des Transit-
postgebäudes an der Zollstraße zur Verfügung. Im
Januar-Februar 1910 wurde die Abhaltung des Kurses
ermöglicht durch die Überlassung der im Rohbau voll-
endeten Turnhalle der Schulhausanlage an der Limmat-
straße. Für die seitherigen Kurse wurden sehr geeignete
Räume in der alten Gasfabrik an der Limmatstraße zur
Verfügung gestellt. Auch der diesjährige Winterkurs,
der am 12. Januar begonnen hat, findet hier statt. Ein
eifriges Leben erfüllt heute die für den Kurs Hergerich-
teten Bereitschaftsstallungen im ehemaligen Retortenhaus
der alten Gasfabrik. In drei Klassen wird unter An-
leitung tüchtiger Poliere und Maurer von einer lebhaften
und fleißigen Schar von Maurerlehrlingen gespitzt und
gemauert. Wahre Kunstwerke der Maurerei entstehen
unter ihren rührigen Händen; sie zeigen, daß im Kurse
viel gelernt und Tüchtiges geleistet wird. Der Besuch
des Kurses lohnt sich wohl; wir möchten insbesondere
die Baufachleute ermuntern, sich die Arbeiten der jungen
Leute anzusehen.

Die Heranziehung einheimischer Arbeitskräfte im
Maurerberufe verlangt von Behörden und Unternehmern
auch in der heute verwirklichten Form große Opfer.
Namentlich verursachen die praktischen Winterkurse große
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Soften. ©in fehSroochercttiher Kurs führt für bte @e=

roerbefhule ju aiufroenbungen oon runb 6000 granîen,
bte aflerbmgS zum großen Seil als ©uboentionen beS
SantonS unb beS SunbeS ber ©tabt roteber juîommen.
®te beteiligten SJieifter jaulen in gorm ber Settlings*
löhne roährenb beS KurfeS eine ungefähr gleich hot)«
Summe. ®ie bisherigen Sefultate ber Setufslehre unb
ber Surfe berechtigen aber zur Annahme, baß biefe ©elber
roohl angelegt finb. @S roirb in 3üric| ein Stamm
grünblich burdfgebilbeter SRaurer heranroahfen. ÜSühe
unb Soften ihrer 9luSbilbung rechtfertigen fid) megen ber
Hebung beS Berufes unb toeil eine oermehrte 3at)l unferer
einheimifdhen' jungen Seute tödhtige SerufSarbeiter roerben,
bie ohne biefe ©elegenßeit jum roeitauS größten Seit bte

Slaffe ber ungelernten Arbeiter »ermehrt hätten. @S

märe nur ju roünfhen, baß auch anbernortS fo »orge*
gangen mürbe in ber ^eranbilbung etnheimifher SRaurer,
rote éS nun feit fedjS fahren in 3üri<h Qefchieht burch
baS gUicflidje 3ufammenroirfen ber ©hulbehörben unb
ber SJletfter. („9t. 3. 3.")

Üöer Me Sicfserung Des freMtfMes.
®a ein regeS ©efchäftSleben, |janbel unb Serfeljr

ohne „Srebitoren" gar nicht benïbar ift, fo müffen anber*
fetts bent Srebitgebenben auch SiherungSmittel für feine
gorberungen an feine ©hulbner gegeben fein. ®tefe
Sicherung liegt entmeber in ißetfonen ober in Sachen.
SOtan fpricßt Daher »on einem ißerfonalfrebit unb etnem
Sealfrebit. ®a§ Sicherungsmittel für toteren ift bie
Sfanbbelaftunq, gauftpfanb ober ©runbpfanb. Dfjne
meiter auf biefe SiherungSmittel einzugehen, motten mit
nur bie Satfadje ermähnen, baß in »telen Santonen »tel*
fach getlagt mirb, baß baS neue etbgen. 3'DtIqefeß fein
fo bequemes SicherungSmittel für ©laubiger unb ©hulbner
fenne, mie bte »ielerortS beliebte SealfautionSurfunbe
geroefen fei. 9Jian ift jroar ber tïïîetnung, baß bie im
neuen ©efeß oorgefehenen SRittel, bie ©runbpfanboer*
fdhreibung mit Eingabe einer maximalen SelaftungSgrenze,
ber gnfjaber* unb ber 9lamenSfhulbbrtef »ollen ©rfaß
für bie SealfautionSurfunbe bteten ®iefe Stuffäffung
roirb auch »on Vetren aus bem 93anïfarf)e »oü unb ganz
betätigt; ber geßler liege nur barin, baß ftch baS ißu*
blifum noch nicht an bie neuen SichetungSformen ge*
möhnt habe unb fiel) ihrer noch nidjt recht ju bebienen
»erftehe.

3US SidherungSmittel beS ißerfonatfrebits müffen zu*
näChft genannt roerben bie Sürgfhaft unb bte Krebit*
genoffenfChaften.

Set ber Sürgfhaft ift ju unterfChetben bie einfache
unb bte Solibar=Sürgfhaft. Sei ber einfachen Sürg*
fChaft, bte ganz feiten »orfommt, fann ber ©läubiger
erft auf ben Sürgen greifen, roenn er alle rechtlichen
Sftittel gegen ben Schulbner jur 9lnroenbung gebracht
unb btefer fich als zahlungsunfähig erroiefen hat. gft
©ollbarbürgfhaft »orhanben, fo hat ber ©läubiger baS

Seht, feine gorberung bei ben Sürgen zu »erlangen,
ohne »orher gegen ben Schulbner rechtlich »orgegangen
Zu fein, ©inb mehrere Sürgen ba, fo haftet ber einzelne
niCht etroa für ben entfpredjenben Sruchtetl ber ScEjulb,
fonbern für bte ganze ©djulb unb eS fteßt audh im Se*
lieben beS ©läubtgerS fetne ganze gorberung gegen ben
ihm am heften zufagenben Sürgen geltenb zu machen.

®ie ©hefrau fann für ihren 9J!ann nach bem neuen
©efeß nur Sürge fein, roenn bie SormunbfhaftSbehörbe
unb ber (Sämann htezu ihre fChriftliche ©inroiüigung
gegeben haben. 9tadj altem ©efeß genügte baS ©tnoer*
ftänbniS beS ©hemanneS SGBiU bagegen bie ©hefrau für
irgenb eine anbere ^erfon Sürgfcfjaft leiften, fo ift bie

»ormunbfchaftliche ©inroiüigung nicht notroenbig; tnbtefem
galle genügt bie fChriftliche ©InroilligungSetflärung beS

©hemanneS.
®ie Srebitgenoffenfchaften, bte in ®eutfChlanb nach

bem ©qfiem „®hulze=®elitfch" unb „fRaifeifen" eine

fehr große Serbreitung haben, lonnten in ber Sdjroetz
troß mannigfacher Serfucße noch nicht reCht bobenftänbig
roerben. ®te Stärfe biefer Serbänbe beruht bartn, baß
jeber Seithaber für bie Serpflicßtung ber ©enoffenfehaft
unbefchränft haftbar ift. 2lUerbingS finb in neuerer 3eit
auCh folcße ©enoffenfhaften mit befchränltec Haftung
entftanben. ®aß biefe ©enoffenfhaften bei uns nicht
Soben finben, hat feinen ©runb roohl barin, baß faft
alle größeren ©emeinberoefen einige Spar* unb Setijfaffen
mit ©emeinbegarantte beftßen.

®et ©läubiger hat aber auCh SicherungSmittel zur
Serfügung, roenn er auf ben ©halber allein angeroiefen
ift, im 9totfall alfo nicht auf ®rittperfonen greifen fann.

®er »orfichtige ©efhäftSman roirb fih, be»or er fre=>

bittert, über feinen zufünftigen ©hulbner genau infor*
mieren. ®er gnformationSbtenft ift ja heutzutage »or*
trefflih organifiert. ®urh bie ©rflärung, baß jebeS

gnformationsbüreau feiner erteilten 3IuSfunft beifügt,
baß eS fih jeber Serantroortlihfeit für bie gemahlen
9JiitteiIungen über ben SluSgefunbeten entfhlage, foü man
fih uiht irreführen laffen. gebe 2luSfunft ©rteilenbe
ift nah ©ntf'heiben beS SunbeSgerihteS für enlftanbenen
©haben haftbar, fobalb ihm nahgerotefen roerben fann,
baß fetne 2tuSfur.ft fahrläfftg ober abfihtlih unrichtig
erteilt rourbe. ®aß gahrläffigfett in ber aiuSfunftertei»
lung niht fo feiten ift, roirb befannt fein.

©in treffliches SiherungSmittel, befonberS gegen leicht*
finnige ©hulbenmaher, fönnen bie Srebitf'hußoereine
fein; eine rihtige Sätigfeit fönnen biefe Sereine aber
nur entfalten, roenn fie möglihft alle ©efhäftsleute um*
faffen unb biefer 3entralftet(e auh ihre 9Jiitteilungen
unb ©rfahrungen über niht frebitroürbige ißerfonen zu*
fommen laffen.

@tn noch otel zu roenig angeroanbteS SiherungSmittel
ift bie Süherfontroüe. ®er iRrebitgebenbe foü fih Z-

im $ontoforrent»ertrag baS Seht einräumen laffen, »on
3eit zu 8®it ober beliebig in bie Sucher feines ©hulbnerS
©tnfiht zu nehmen. ®ie Kontrolle fann auh einem
SücherreoifionSinfiitut, einer fogen. Sreuhanbgefellfhaft
übertragen roerben. 3luh ber ©hulbner roirb hteoon
nur feinen Sorteil haben; er roirb zu einet genauen
Suhführung genötigt, roaS in feinem eigenften gntereffe
liegt unb eS roirb babutCfj unter Umftänben fein Krebit
bebeutenb erhöht. ®te SreuhanbgefeÜfhaften haften für
ihre airbeit nah ^«u gefehlih«" Seftimmungen beS Dbli*
gationenrechieS über ben aiuftrag, baS SRanbat. ©in
Siißbrauh ihrerfeitS mit ben gemähten ©inblicfen in
bte Süher ift alfo niht zu befürchten.

Sicht unerwähnt foü fein, baß ftch auh ber Staat
mit SiherungSmitteln im Krebitoetfehr befaßt. ®te
Serfiherung jegliher 3lrt z- S. ift nihtS anbereS als
ein Krebitgefhäft. ®er Staat hat gefeßlihe Seftim*
mungen über bie »erfhtebenen SerfiherungSzroeige auf*
gefteüt; er macht bie Setätigung einer SerfiherungS*
gefeüfhaft »on einer Konzeffion abhängig, fteüt Sor*
fhriften über bie SehnungSfteüung tc. auf.

2luh bie fantonalen Sparfaffengefeße finb zum Seil
folche KrebitfiherungSmittel.

®rainageröt)ren.
®ie ©ntroäfferung ron Sänbereien mit feuchtem

Untergrunb hat fdjon große gortfhritte gemahh unb
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Kosten. Eìn sechswöchentlicher Kurs führt für die Ge-
werbeschule zu Aufwendungen von rund 6W0 Franken,
die allerdings zum großen Teil als Subventionen des
Kantons und des Bundes der Stadt wieder zukommen.
Die beteiligten Meister zahlen in Form der Lehrlings-
löhne während des Kurses eine ungefähr gleich hohe
Summe. Die bisherigen Resultate der Berufslehre und
der Kurse berechtigen aber zur Annahme, daß diese Gelder
wohl angelegt sind. Es wird in Zürich ein Stamm
gründlich durchgebildeter Maurer heranwachsen. Mühe
und Kosten ihrer Ausbildung rechtfertigen sich wegen der
Hebung des Berufes und weil eine vermehrte Zahl unserer
einheimischen jungen Leute tüchtige Berufsarbeiter werden,
die ohne diese Gelegenheit zum weitaus größten Teil die
Klasse der ungelernten Arbeiter vermehrt hätten. Es
wäre nur zu wünschen, daß auch andernorts so vorge-
gangen würde in der Heranbildung einheimischer Maurer,
wie es nun seit sechs Jahren in Zürich geschieht durch
das glückliche Zusammenwirken der Schulbehörden und
der Meister. („N. Z. Z.")

Über die Sicherung des KreditschWs.
Da ein reges Geschäftsleben, Handel und Verkehr

ohne „Kreditoren" gar nicht denkbar ist, so müssen ander-
seits dem Kreditgebenden auch Sicherungsmittel für seine

Forderungen an seine Schuldner gegeben sein. Diese
Sicherung liegt entweder in Personen oder in Sachen.
Man spricht daher von einem Personalkredit und einem
Realkredit. Das Sicherungsmittel für letzteren ist die
Pfandbelastunq, Faustpfand oder Grundpfand. Ohne
weiter auf diese Sicherungsmittel einzugehen, wollen wir
nur die Tatsache erwähnen, daß in vtelen Kantonen viel-
fach geklagt wird, daß das neue eidgen. Zivilgesetz kein
so bequemes Sicherungsmittel für Glaubiger und Schuldner
kenne, wie die vielerorts beliebte Realkautionsurkunde
gewesen sei. Man ist zwar der Meinung, daß die im
neuen Gesetz vorgesehenen Mittel, die Grundpfandver-
schreibung mit Angabe einer maximalen Belastungsgrenze,
der Inhaber- und der Namensschuldbrief vollen Ersatz
für die Realkautionsurkunde btelen Diese Auffassung
wird auch von Herren aus dem Bankfache voll und ganz
bestätigt; der Fehler liege nur darin, daß sich das Pu-
blikum noch nicht an die neuen Sicherungsformen ge-
wöhnt habe und sich ihrer noch nicht recht zu bedienen
verstehe.

Als Sicherungsmittel des Personalkredits müssen zu-
nächst genannt werden die Bürgschaft und die Kredit-
genossenschaften.

Bei der Bürgschaft ist zu unterscheiden die einfache
und die Solidar-Bürgschaft. Bei der einfachen Bürg-
schaft, die ganz selten vorkommt, kann der Gläubiger
erst auf den Bürgen greifen, wenn er alle rechtlichen
Mittel gegen den Schuldner zur Anwendung gebracht
und dieser sich als zahlungsunfähig erwiesen hat. Ist
Solidarbürgschaft vorhanden, so hat der Gläubiger das
Recht, seine Forderung bei den Bürgen zu verlangen,
ohne vorher gegen den Schuldner rechtlich vorgegangen
zu sein. Sind mehrere Bürgen da, so haftet der einzelne
nicht etwa für den entsprechenden Bruchteil der Schuld,
sondern für die ganze Schuld und es steht auch im Be-
lieben des Gläubigers seine ganze Forderung gegen den
ihm am besten zusagenden Bürgen geltend zu machen.

Die Ehefrau kann für ihren Mann nach dem neuen
Gesetz nur Bürge sein, wenn die Vormundschastsbehörde
und der Ehemann hiezu ihre schriftliche Einwilligung
gegeben haben. Nach altem Gesetz genügte das Einver-
ständnis des Ehemannes Will dagegen die Ehefrau für
irgend eine andere Person Bürgschaft leisten, so ist die

vormundschaftliche Einwilligung nicht notwendig; in diesem

Falle genügt die schriftliche Einwilligungserklärung des
Ehemannes.

Die Kreditgenossenschaften, die in Deutschland nach
dem System „Schulze-Delitsch" und „Raifeisen" eine
sehr große Verbreitung haben, konnten in der Schweiz
trotz mannigfacher Versuche noch nicht recht bodenständig
werden. Die Stärke dieser Verbände beruht darin, daß
jeder Teilhaber für die Verpflichtung der Genossenschaft
unbeschränkt haftbar ist. Allerdings sind in neuerer Zeit
auch solche Genossenschaften mit beschränkter Haftung
entstanden. Daß diese Genossenschaften bei uns nicht
Boden finden, hat seinen Grund wohl darin, daß fast
alle größeren Gemeindewesen einige Spar- und Leihkassen
mit Gemeindegarantte besitzen.

Der Gläubiger hat aber auch Sicherungsmittel zur
Verfügung, wenn er auf den Schulder allein angewiesen
ist, im Notfall also nicht auf Drittpersonen greifen kann.

Der vorsichtige Geschäftsman wird sich, bevor er kre-

ditiert, über seinen zukünftigen Schuldner genau infor-
mieren. Der Informationsdienst ist ja heutzutage vor-
trefflich organisiert. Durch die Erklärung, daß jedes
Jnformationsbüreau seiner erteilten Auskunft beifügt,
daß es sich jeder Verantwortlichkeit für die gemachten
Mitteilungen über den Ausgründeten entschlage, soll man
sich nicht irreführen lassen. Jede Auskunft Erteilende
ist nach Entscheiden des Bundesgerichtes für entstandenen
Schaden haftbar, sobald ihm nachgewiesen werden kann,
daß seine Auskunft fahrlässig oder absichtlich unrichtig
erteilt wurde. Daß Fahrlässigkett in der Auskunftertei-
lung nicht so selten ist, wird bekannt sein.

Ein treffliches Sicherungsmittel, besonders gegen leicht-
sinnige Schuldenmacher, können die Kreditschutzvereine
sein; eine richtige Tätigkeit können diese Vereine aber
nur entfalten, wenn sie möglichst alle Geschäftsleute um-
fassen und dieser Zentralstelle auch ihre Mitteilungen
und Erfahrungen über nicht kreditwürdige Personen zu-
kommen lassen.

Ein noch viel zu wenig angewandtes Sicherungsmittel
ist die Bücherkontrolle. Der Kreditgebende soll sich z. B.
im Kontokorrentvertrag das Recht einräumen lassen, von
Zeit zu Zeit oder beliebig in die Bücher seines Schuldners
Einsicht zu nehmen. Die Kontrolle kann auch einem
Bücherrevisionsinstitut, einer sogen. Treuhandgesellschaft
übertragen werden. Auch der Schuldner wird hteoon
nur seinen Vorteil haben; er wird zu einer genauen
Buchführung genötigt, was in seinem eigensten Interesse
liegt und es wird dadurch unter Umständen sein Kredit
bedeutend erhöht. Die Treuhandgesellschaften haften für
ihre Arbeit nach den gesetzlichen Bestimmungen des Obli-
gationenrechtes über den Auftrag, das Mandat. Ein
Mißbrauch ihrerseits mit den gemachten Einblicken in
die Bücher ist also nicht zu befürchten.

Nicht unerwähnt soll sein, daß sich auch der Staat
mit Sicherungsmitteln im Kredilverkehr befaßt. Die
Versicherung jeglicher Art z. B. ist nichts anderes als
ein Kreditgeschäft. Der Staat hat gesetzliche Bestim-
mungen über die verschiedenen Versicherungszweige auf-
gestellt; er macht die Betätigung einer Versicherungs-
gesellschaft von einer Konzession abhängig, stellt Vor-
schriften über die Rechnungsstellung :c. auf.

Auch die kantonalen Sparkassengesetze sind zum Teil
solche Kredilsicherungsmittel.

Drainageröhren.
Die Entwässerung ron Ländereien mit feuchtem

Untergrund hat schon große Fortschritte gemacht, und
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